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ALLEE ENTLANG DER
BAHNHOFSTRASSE
ERHALTEN UND
ERGÄNZEN !
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Am Alten Sportplatz
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Änderungsbeschluss (§2 Abs. 1 BauGB)
Der Beschluss über die Änderung des FNP erfolgte
in der Sitzung des Gemeinderates am28.06.2022.

Billigung des Vorentwurfes
Die Billigung des Vorentwurfs in der Fassung vom 
27.07.2022 erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am 08.08.2023.

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentl. Belange (§4 Abs. 1 BauGB)
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
wurden mit Schreiben vom 29.08.2023 von dem Vorhaben 
unterrichtet und zur Stellungnahme aufgefordert.

Frühzeitige Bürgerbeteiligung (§3 Abs. 1 BauGB)
Die frühzeitige Bürgerbeteiligung erfolgte durch öffentliche 
Auslegung des Entwurfes in der Fassung vom 27.07.2022
in der Zeit vom 23.10.2023 bis 24.11.2023.

Behandlung der vorgebrachten Äusserung und Abwägung
Die Behandlung der vorgebrachten Äusserungen und Abwägung, 
sowie die Billigung des Entwurfes fanden am .............2022 statt. 

Öffentliche Auslegung (§3 Abs. 2 BauGB)
In der Zeit vom .............2022 bis .............2022 wurde der Entwurf 
in der Fassung vom .............2022 öffentlich ausgelegt.

Behandlung der vorgebrachten Äusserung und Abwägung
Die Behandlung der vorgebrachten Äusserungen und Abwägung 
fanden am .............2022 statt. 

Feststellungsbeschluss (§10 Abs. 1BauGB)
Der Feststellungsbeschluss über die Flächennutzungsplanänderung
erfolgte in der Sitzung des Gemeinderates am .............2022 über die 
Fassung vom .............2022.

Hawangen,  .............2022        ..........................................................
                                                    Ommer, 1.Bürgermeister

Ausfertigungsvermerk
Der Textteil und der gezeichnete Teil bilden eine Einheit und stimmen mit 
dem Inhalt des Feststellungungsbeschlusses überein.

Hawangen, .............2022        ..........................................................
                                                    Ommer, 1.Bürgermeister

Genehmigung (§10 Abs. 2BauGB)
Die Flächennutzungsplanänderung wurde dem Landratsamt Unterallgäu 
zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung wurde mit Bescheid vom 
.............2022 erteilt.

Bekanntmachung und In-Krafttreten (§10 Abs. 3BauGB)
Der Feststellungsungsbeschluss und der Genehmigungsbescheid wurden
am .............2022 ortsüblich bekannt gemacht.
Die Flächennutzungsplanänderung ist damit rechtswirksam. 
Sie wird mit Begründung zu jedermanns Einsicht
bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Verlangen Auskunft gegeben.

Hawangen,  .............2022         ..........................................................
                                                  Ommer, 1.Bürgermeister


